
Hier ist er also: der erste Newsletter von MEEX Versicherungsbroker AG. Inskünftig 

werden wir Sie drei- bis viermal jährlich über Neuigkeiten aus der Assekuranz, dem 

Risk Management oder dem Sozial- und Haftpflichtversicherungsrecht usw. infor-

mieren. Wir sind überzeugt, dass dieses Medium ein weiteres wichtiges Standbein 

unserer Qualitätsstrategie darstellt, geht es in einem erfolgreichen Unternehmen 

doch auch darum, Zusatzleistungen zu bieten. Mit diesem Newsletter stiften wir 

Ihnen einen Zusatznutzen: nämlich aktuelle und nützliche Informationen rund ums 

Thema Risk Management und Versicherungen. In diesem ersten Newsletter darf 

natürlich ein Bericht über die verherrenden Hochwasserschäden in der Schweiz 

nicht fehlen. 

Die Qualität unserer Arbeit ist stark abhängig von den einzelnen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Wir freuen uns, dass mit Nicole Käser ein weiterer Personalaus-

bau getätigt werden konnte. Sie unterstützt ab sofort unser Backoffice. Seit August 

bilden wir ebenfalls den ersten Lehrling aus. Ivan Aracic hat die kaufmännische 

Lehre bei uns in Angriff genommen. Wir wünschen beiden neu Eingetretenen viel 

Spass und Erfolg. Unser Team zählt mittlerweile zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. Damit haben wir unsere Position als führender Versicherungsbroker im Ober-

aargau weiter ausgebaut. Es geht nun darum, unseren Wirkungskreis geografisch 

noch auszuweiten. Wir danken Ihnen, wenn wir dabei auf Ihre Unterstützung zäh-

len dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und vor allem viele nützliche Informationen.

MARCO BUHOLZER | Geschäftsführer 
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Die spektakulären Bilder von durch 

Wasser, Schutt und Schlamm zerstörten 

Produktionsbetrieben, von Verkaufsge-

schäften, deren Sortiment im Schaufens-

ter schwimmt oder von Gastwirtschafts-

betrieben unter Wasser und ohne Gäste 

sind noch in unseren Köpfen präsent. Es 

wird auch immer bekannter, dass diese 

Unternehmungen bei richtigem Versi-

cherungsschutz neben den Schäden an 

Gebäuden und Fahrhabe auch die ent-

gangenen Erträge geltend machen kön-

nen. Nicht jeder Ertragsausfall ist aber 

nach einer solchen Naturkatastrophe 

durch die gängigen Versicherungspro-

dukte auch automatisch abgedeckt. So 

ist es durchaus möglich, dass ein Be-

trieb von Schäden verschont bleibt, sei-

ne Produktion aber über Tage teilweise 

einstellen muss, weil ein grosser Teil der 

Mitarbeitenden zu Hilfseinsätzen aufge-

boten werden. Auch das intakt gebliebe-

ne Verkaufsgeschäft oder Hotel in einem 

Gebiet, das über längere Zeit von der 

Umwelt abgeschnitten ist oder dessen 

Zufahrten aus Sicherheitsgründen ge-

sperrt bleiben, wartet vergebens auf sei-

ne Kunden und muss Umsatzeinbussen 

hinnehmen. Wenn ein solches Ereignis 

in die Zwischensaison fällt, lässt es sich 

einfacher verkraften als wenn genau die 

Einnahmen der zwei umsatzstärksten 

Wochen des Jahres wegfallen. Ob und 

in welchem Ausmass solche oder ähn-

liche Situationen Ihren Betrieb treffen 

können, muss im Einzelfall abgeschätzt 

werden. Die Versicherer bieten heute in 

den meisten Fällen Hand, auch derar-

tige «Schadenfälle» abzusichern. Wenn 

das Schadenausmass eine Dimension 

annehmen kann, die existenzbedrohend 

wird, lohnt es sich in jedem Fall einen 

entsprechenden Versicherungsschutz 

zu suchen. MEEX unterstützt Sie dabei.

URS SCHÄR

GROSSE UNWETTER WIE DIEJENIGEN VOM AUGUST 2005 KÖNNEN ZU ERTRAGSAUSFÄLLEN FÜHREN. SELBST WENN DIE 

EIGENE UNTERNEHMUNG NICHT UNTER WASSER STEHT.

Sie wollen Einkäufe von Beitragslücken in Ihre Pensionskasse tätigen? Sie haben in 

der Vergangenheit für die Finanzierung Ihres Wohneigentums Kapital aus der Pensi-

onskasse bezogen? Dann beeilen Sie sich – denn unter diesen Umständen sind Ihre 

Einkäufe nur noch bis Ende  2005 steuerlich absetzbar. Per 1.1.2006 tritt die dritte 

Tranche der Revision des Reglementes über die Berufliche Vorsorge in Kraft und da-

mit auch eine Änderung der Einkaufsmöglichkeiten.

Zahlreiche Eigenheimbesitzer haben in der Vergangenheit vom Wohneigentumsför-

derungsgesetz (WEF) Gebrauch gemacht und einen Teil oder das gesamte BVG-Al-

tersguthaben vorzeitig bezogen oder verpfändet. Für die Finanzierung von Wohnei-

gentum, das sie selber bewohnen. 

Wer solche Vorbezüge getätigt hat und bei der Pensionskasse noch über Einkaufspo-

tenzial verfügt, kann solche Einkäufe nur noch bis Ende Jahr vom steuerbaren Ein-

kommen abziehen. Danach muss zuerst der getätigte Vorbezug für die Finanzierung 

Berufliche Vorsorge BVG – Neue 
Einkaufsregeln ab 2006

IM MATTE-QUARTER IN BERN WAR MAN MIT DEM BOOT UNTERWEGS.

RISK MANAGEMENT

Ertragsausfälle



der eigenen vier Wände vollständig zurückbezahlt werden. Erst wenn der Vorbezug 

wieder «zurückbezahlt» wurde, können neue Einkäufe wiederum steuerlich geltend 

gemacht werden. 

Wer im Kanton Bern noch von der alten Regelung profitieren will, sollte rasch – aber 

nicht überstürzt – handeln. Es gilt zu beachten, dass auch heute schon gewisse 

Einkaufsbeschränkungen bestehen. Wurde nämlich das Kapital für Wohneigentum 

erst kürzlich bezogen, kann die Steuerverwaltung schon heute einen Einkauf ver-

weigern. Wieviel Zeit zwischen Vorbezug und Einkauf vergangen sein muss, liegt 

im Ermessen der Steuerbehörden. Wir empfehlen Ihnen, im Zweifelsfall bei der zu-

ständigen Steuerbehörde  eine schriftliche Auskunft über die steuerliche Behand-

lung Ihres PK-Einkaufes einzuholen.

JEAN-MARC BARTH

Die Schweiz befindet sich im interna-

tionalen Vergleich in einer relativ kom-

fortablen Situation. Sie verfügt nämlich 

über eine flächendeckende Elementar-

schaden-Versicherung. Mit dem Zweck, 

eine bessere Streuung des Risikos und 

damit einen Risikoausgleich unter den 

Versicherern zu erzielen, haben sich 

die Privatversicherer im sogenannten 

Elementarschaden-Pool zusammenge-

schlossen. Dank ihm ist es möglich, 

Elementarschäden in der Schweiz und 

im Fürstentum Liechtenstein mit einer 

für alle Versicherungsnehmer tragbaren 

Einheitsprämie zu versichern. Wer heu-

te in unserem Land eine Feuerversiche-

rung abschliesst, ist automatisch auch 

gegen Elementarschäden versichert. 

Das Deckungspaket umfasst: Hochwas-

ser, Überschwemmung, Sturm, Hagel, 

Lawinen, Schneedruck, Felssturz, Stein-

schlag und Erdrutsch. Es besteht die Ab-

sicht, inskünftig auch Erdbeben in die 

Elementarschadenversicherung einzu-

bauen. In der Elementarschadenverord-

nung gilt eine Haftungsbeschränkung 

für die Privatversicherer von insgesamt 

250 Mio. Franken für Gebäudeschäden 

und 250 Mio.  Franken für Hausrat und 

übrige Fahrhabe (Geschäftsinventar). 

Der Gesetzgeber will mit dieser Begren-

zung pro Ereignis die Versicherer vor ei-

ner Zahlungsunfähigkeit bewahren. Die 

Schadenereignisse dieses Jahres haben 

alle Schadenhöhen seit dem Bestehen 

des Pools übertroffen. Die bestehenden 

Deckungsgrenzen von insgesamt 500 

Mio. Franken sind überschritten wor-

den. Die im Elementarschaden-Pool 

der Schweizer Privatversicherer zusam-

mengeschlossenen Versicherungsge-

sellschaften haben jedoch entschieden, 

diese Haftungsbeschränkung aufgrund 

der bisherigen positiven Schadensbi-

lanz 2005 nicht anzuwenden und die 

betroffenen Versicherten voll zu ent-

schädigen. Die Grossereignisse der letz-

ten Jahre zeigen jedoch die Problematik 

der Entschädigungsgrenzen bei solchen 

Naturkatastrophen auf. Es wird laut dar-

über nachgedacht, ob die bestehende 

Haftungsbeschränkung von insgesamt 

500 Mio. Franken noch zeitgemäss ist. 

Eine Erhöhung auf über eine Milliarde 

Franken würde automatisch zu höheren 

Prämiensätzen führen. Wird die «Kata-

strophenbremse» der Elementarscha-

denverordnung indes beim nächsten 

Grossereignis angewendet, wird jeder 

Geschädigte davon finanziell betroffen 

sein. Da wird auch die beste Versiche-

rung nichts helfen. 

JEAN-MARC BARTH

  WEITERE ÄNDERUNGEN AB DEM 

 1. JANUAR 2006:

 Die Beschränkung der Einkaufs-

möglichkeiten gemäss Stabilisie-

rungsprogramm fallen weg.

 Die aus Einkäufen resultierenden 

Leistungen dürfen innerhalb der 

nächsten drei Jahre ab Einkauf 

nicht als Kapital bezogen werden 

(weder für Wohneigentum noch 

Pensionierung).

DIE ÜBERSCHWEMMUNGEN VOM 20. BIS 24. AUGUST 2005 HABEN IN ZAHLREICHEN GEBIETEN DER SCHWEIZ SCHÄDEN IN 

NOCH NIE DA GEWESENEM AUSMASS ERREICHT. MINDESTENS 1.3 MILLIARDEN FRANKEN KOSTET DAS UNWETTER DIE  

PRIVATASSEKURANZ. DOCH SIND DIE SCHÄDEN VOLLUMFÄNGLICH VERSICHERT?

AKTUELL

Sind Elementarschäden in der Schweiz 
vollumfänglich versichert?
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Unsere Homepage präsentiert sich seit Mitte August in einem modernisierten, neuen Outfit. Mit den neuen Seiten wollen 

wir uns informativer, übersichtlicher und aktueller präsentieren. Wir möchten, dass Sie schneller und unkompliziert zu den 

gewünschten Inhalten gelangen. Ein Beispiel hierfür sind die neu gestalteten Online-Schadenmeldungen, welche Ihnen rund 

um die Uhr zur Verfügung stehen. Mit wenigen Mausklicks übermitteln Sie uns die wichtigsten Informationen und wir sorgen 

dafür, dass alle Massnahmen für eine sofortige Schadenregulierung eingeleitet werden. Ebenso können Nachweise für die  

Motorfahrzeugversicherung online bestellt werden. Schauen Sie rein – und machen Sie sich selber ein Bild. Rückmeldungen 

auf info@meex.ch sind durchaus erwünscht.

Der Geschäftsführer Marco Buholzer 

hiess alle Gäste zum bereits dritten 

Kundenanlass herzlich willkommen. Er 

informierte über das erfolgreiche Ge-

schäftsjahr 2004 und betonte, dass die 

erreichten Resultate nicht zuletzt dank 

den motivierten und bestens ausgebil-

deten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern zustande kamen. Er erläuterte die 

geschäftlichen Ziele bis ins Jahr 2007 

und ermunterte gleichzeitig die anwe-

senden Kunden, MEEX auch weiterhin 

bei befreundeten Unternehmungen zu 

empfehlen. Schlussendlich bedankte er 

sich bei allen Kunden für die Treue und 

betonte, dass MEEX stolz darauf ist, der 

Versicherungsbroker von so vielen re-

nommierten Unternehmungen zu sein.  

Für das beliebte Kundenreferat konnten 

wir dieses Mal Herrn Rolf Jenny gewin-

nen, Leiter Corporate Development und 

Key Accounting der AMMANN-Grup-

pe. Er beschrieb in sehr anschaulicher 

und eindrucksvoller Art den Einstieg 

der Ammann-Gruppe in den asiatischen 

Markt. Es gelang ihm, den Zuhörern ei-

nen Einblick in diese faszinierende und 

für uns fremde Mentalität auf der an-

deren Seite der Erdkugel zu geben. Die 

letzten Gäste verliessen die Bahnhof-

strasse erst nach Mitternacht. Dies war 

ein weiterer Grund, das Datum für den 

nächsten Kundenanlass sofort festzule-

gen. Er findet am 22. Juni 2006 statt. 

SANDRA AEBI-MARBACH

www.meex.ch

DER TRADITIONELLE KUNDENANLASS VON MEEX WAR EIN ERFOLG, WILL MAN DER MEINUNG DER GÄSTE GLAUBEN SCHEN-

KEN. DER SCHÖNE SOMMERABEND, DER HERVORRAGENDE REFERENT, DER APÉRO RICHE, DAZU DIE UNGEZWUNGENEN 

GESPRÄCHE IN EINER VON «MEEX-ORANGE» DOMINIERTEN AMBIANCE HABEN SICHER DAS IHRIGE DAZU BEIGETRAGEN.
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Kundenanlass vom 30. Juni 2005

MEEX INTERN


